
Daß die Rechtsanwältin K. keine Behauptung aufgestellt hatte, Daß die Rechtsanwältin K. keine Behauptung aufgestellt hatte, Daß die Rechtsanwältin K. keine Behauptung aufgestellt hatte, Daß die Rechtsanwältin K. keine Behauptung aufgestellt hatte, 

sondern eine Tatsache festgestellt hatte, belegen die hier nochmals sondern eine Tatsache festgestellt hatte, belegen die hier nochmals sondern eine Tatsache festgestellt hatte, belegen die hier nochmals sondern eine Tatsache festgestellt hatte, belegen die hier nochmals 

vollständig aufgezählten Stellen bezüglich der psychischen Situation vollständig aufgezählten Stellen bezüglich der psychischen Situation vollständig aufgezählten Stellen bezüglich der psychischen Situation vollständig aufgezählten Stellen bezüglich der psychischen Situation 

von Aeneas aus Ihrem „Gutachten“, Herr Prof. Rascher:von Aeneas aus Ihrem „Gutachten“, Herr Prof. Rascher:von Aeneas aus Ihrem „Gutachten“, Herr Prof. Rascher:von Aeneas aus Ihrem „Gutachten“, Herr Prof. Rascher:  
 
Die in der dritten Aussage durch Unterstreichung hervorgehobene Zeile belegt sogar, daß Prof. 
Rascher fast wörtlich in seinem „Gutachten“ geschrieben hatte, wie die Rechtsanwältin K. über 
dieses Gutachten ausgesagt hatte:  
 
 
 
- „Aeneas ist sehr aufgeschlossen und kooperativ...z eigt aber zu Beginn keine 
psychosomatischen Symptome.“ [S. 4, Absatz 4 des „G utachtens“; S. 8, Absatz 5 des 
5. Offenen Briefes]   
 
- „Aeneas zeigte sich während des stationären Aufen thaltes von Anfang an offen und 
kontaktfreudig....zeigte Aeneas sich emotional schw ingungsfähig und reagierte 
altersadäquat.“  
[S. 5, Absatz 5 und 6 des „Gutachtens“; S. 8, Absat z 6 des 5. Offenen Briefes] 
 
- „In Übereinstimmung mit den Verhaltensbeobachtung en der Erzieherin und des 
Stationspersonals sind bei Aeneas akut bei der stat ionären Aufnahme  
keine psychischen Störungen festzustellen .“ 
[S. 6, Absatz 3 des „Gutachtens“; S. 10, Absatz 7 d es 5. Offenen Briefes] 
 
 
 
 
Es stellt sich nur schon aufgrund dieser Leugnung der Feststellung Es stellt sich nur schon aufgrund dieser Leugnung der Feststellung Es stellt sich nur schon aufgrund dieser Leugnung der Feststellung Es stellt sich nur schon aufgrund dieser Leugnung der Feststellung 
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festgestellt würden] klar durch das von Ihnen, Prof. Rascher, in festgestellt würden] klar durch das von Ihnen, Prof. Rascher, in festgestellt würden] klar durch das von Ihnen, Prof. Rascher, in festgestellt würden] klar durch das von Ihnen, Prof. Rascher, in 
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Prof. RascheProf. RascheProf. RascheProf. Rasche zu  zu  zu  zu seineseineseineseinennnn eigenen Aussagen in  eigenen Aussagen in  eigenen Aussagen in  eigenen Aussagen in seinemseinemseinemseinem    

„Gutachten“ stehen „Gutachten“ stehen „Gutachten“ stehen „Gutachten“ stehen kannkannkannkann und  und  und  und willwillwillwill....    

    

    

    

Hier diese Hier diese Hier diese Hier diese zitierten zitierten zitierten zitierten Stellen im Abdruck des GutachtensStellen im Abdruck des GutachtensStellen im Abdruck des GutachtensStellen im Abdruck des Gutachtens (Seite  (Seite  (Seite  (Seite 4444, , , , 

Seite Seite Seite Seite 5555 und Seite  und Seite  und Seite  und Seite 6666))))::::    







 
 


